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16. KARTENZEICHEN FÜR DIE BAYERISCHEN FLURKARTEN, GRENZPUNKTE UND 
GRENZEN 

 
16.1.  Flurstücksnummer 

 
16.2.  Grenzstein 

 
16.3.  Flurstücksgrenze 

 
 

 
 
16.4.  Gebäude, Nebengebäude Bestand 

(mit Eintragung Hausnummer) 
 
 
 

 

Die Nummerierung erfolgt nach der Planzeichenverordnung 1990. 
 
6. VERKEHRSFLÄCHEN 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 
 
6.1.  Straßenverkehrsfläche öffentlich  
 
6.2.  Straßenbegrenzungslinie  

 
 
13. PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASSNAHMEN UND FLÄCHEN FÜR 

MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR 
UND LANDSCHAFT   (§ 9 Abs.1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)  

 
13.1.  Ausgleichsfläche 

 
 

13.2.  Randeingrünung / mesohiles Gebüsch / Hecke nach
Festsetzung 0.2.3. 
 

 
15. SONSTIGE PLANZEICHEN 
 
15.13.  Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des 

Bebauungsplans 
(§ 9 Abs. 7 BauGB ) 

 

P R Ä A M B E L

Vorentwurf:
Entwurf:

Bearbeitung:
Zeichnungsnummer:

13.11.2023

Ascher
B 2023-3550/Vorentwurf

Als Planunterlagen wurden amtliche Flurkarten der Vermessungsämter verwendet. Für eingetragene 
bestehende Gebäude wird daher hinsichtlich deren Lagerichtigkeit keine Gewähr übernommen.
Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt!
Eine Weiterverwendung - auch auszugsweise - ist nur mit Erlaubnis des Planfertigers gestattet.

Gemeinde:
Landkreis:
Reg.-Bezirk:

Kumhausen
Landshut

Niederbayern

E i n f a c h e r B e b a u u n g s p l a n
Walds t raße Erwe i te rung

Norden

1:1000

VERFAHRENSVERMERKE

Landshut, den 13. November 2023

Dipl.-Ing. (FH) Christian Loibl

M 1:1000PLANLICHE FESTSETZUNGEN

PLANLICHE HINWEISE

BEBAUUNGSPLAN

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN TEXTLICHE HINWEISE

66

23

1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 
Der Gemeinderat Kumhausen hat in der Sitzung vom ………… gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans
„Waldstraße Erweiterung“ beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am ………… ortsüblich bekannt gemacht. 
 
2. FRÜHZEITIGE ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf
des Bebauungsplans in der Fassung vom ………… hat in der Zeit vom ………… bis ………… stattgefunden. 
 
3. FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND SONSTIGER TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf
des Bebauungsplans in der Fassung vom ………… hat in der Zeit vom ………… bis ………… stattgefunden. 
 
4. BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND SONSTIGER TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ………… wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ………… bis ………… beteiligt. 
 
5. AUSLEGUNG 
Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ………… wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit
vom ………… bis ………… öffentlich ausgelegt und im Internet veröffentlicht. 
 
6. SATZUNG 
Die Gemeinde Kumhausen hat mit Beschluss des Gemeinderats vom ………… den Bebauungsplan  „Waldstraße Erweiterung“
gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ………… als Satzung beschlossen. 
 
 
 

Kumhausen, den .......................................... ………………………………………………………………………
1. Bürgermeister Thomas Huber

 
 
8. AUSGEFERTIGT 
 

Kumhausen, den .......................................... ………………………………………………………………………
1. Bürgermeister Thomas Huber

 
9. INKRAFTTRETEN 
Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ……………… gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt
gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jeder-
manns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft
getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.
 
 

Kumhausen, den .......................................... ………………………………………………………………………
1. Bürgermeister Thomas Huber

 

Die Gemeinde Kumhausen erlässt auf Grund
des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414),
zuletzt geändert durch Gesetz v. 28.07.2023 (BGBl. I S. 331) m. W. v. 01.10.2023,
sowie des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. Nr. 18/2007, S. 588),
zuletzt geändert durch § 4 des Gesetzes vom 07.07.2023 (GVBl. S. 327)
und des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) i.d.F. der Bekanntmachung v. 22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I),
zuletzt geändert durch die §§ 2, 3 des Gesetzes vom 24.07.2023 (GVBl. S. 385, 586)
sowie der Baunutzungsverordnung (BauNVO) v. 26.06.1962, neugefasst durch Bek. v. 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786)
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes v. 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)
diesen Bebauungsplan als SATZUNG.

A. Vorgartengestaltung 
Schotterflächen in den Vorgartenbereichen sind aus gestalterischen Gründen unerwünscht. 

 
B. WASSERWIRTSCHAFT 

Die Versickerungsfähigkeit der Grundfläche ist vor allem auf privatem Grund soweit wie möglich durch
geeignete Maßnahmen (z.B. Rasengittersteine, rasenverfugtes Pflaster auf untergeordneten
Verkehrsflächen usw.) aufrecht zu erhalten.  
Erforderlichenfalls sind Schutzvorkehrungen gegen Hang-, Schicht- und Grundwasser durch die
jeweiligen Eigentümer selbst zu treffen. 
Niederschlagswasser ist soweit wie möglich auf dem Grundstück zu versickern bzw. zu sammeln und
als Brauchwasser wiederzuverwerten. 
Mit aufsteigendem Grundwasser ist zu rechnen. 
 

C. GEHÖLZPFLANZUNGEN 
Die Bepflanzungen haben die nach Art. 47 ff des Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch
erforderlichen Abstände zu Nachbargrundstücken einzuhalten.  

 
D. LANDWIRTSCHAFT 

Das Baugebiet grenzt an landwirtschaftlich genutzte Flächen an. Daher müssen insbesondere 
Geruch, Staub, Lärm und Erschütterung aus den landwirtschaftlich genutzten Flächen im Rahmen 
der rechtlichen Zulässigkeit in Kauf genommen werden. 

 
E. Ausgleichsflächen 

Das Ausgleichsflächen werden intern entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans 
nachgewiesen. 
Die Ausgleichsmaßnahmen sind entsprechend dem Leitfaden „Eingriffsregelung in der 
Bauleitplanung“ zeitnah nach dem Eingriff umzusetzen. Nach § 14 Abs. 1 BNatSchG sind Eingriffe 
in Natur und Landschaft … „Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder 
Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, 
die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich 
beeinträchtigen können.“ Der Eingriff liegt somit mit der tatsächlichen Umnutzung bzw. Umgestaltung 
der Fläche vor, also z.B. bei Herstellung der Erschließung auf einer bisher landwirtschaftlich 
genutzten Fläche. 
Die Flächen sind durch die Gemeinde an das Ökoflächenkataster des Bayerischen Landesamtes für 
Umweltschutz, Dienststelle Hof, Referat 56, Hans-Högn-Straße 12, 95030 Hof/Saale zu melden. 

 

0.1. BEBAUUNG 
 
0.1.1. BAUWEISE 
 
0.1.1.1. offen nach § 22 Abs. 2 BauNVO 
 
 
0.1.2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 
 
0.1.2.1. Grundflächenzahl: 

GRZ = 0,4 
 
0.1.2.2. Zahl der Vollgeschosse: 

Als Höchstgrenze sind 2 Vollgeschosse zulässig. 
 
0.1.2.3. Zahl der Wohneinheiten: 

Pro Gebäude sind 2 Wohneinheiten zulässig. 
 
 
0.1.3. ABSTANDSFLÄCHEN 
 
0.1.3.1. Die Tiefe der Abstandsflächen richtet sich nach Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO. 
 
 
0.2 Grünordnung 
 
0.2.1. Gehölzauswahl 
 Bei allen Gehölzpflanzungen sind ausschließlich standortgerechte heimische Laubgehölze aus der Liste

der einheimischen Gehölzarten für den Landkreis Landshut zu verwenden. Die Liste liegt der
Begründung zum Bebauungsplan als Anhang bei. 

 
0.2.2. Gehölzpflanzung 
 Auf den nach baulichen Vorschriften nicht überbaubaren Grundstücksflächen ist je 300 m²

Grundstücksfläche mindestens ein Baum mit wenigstens 5 cm Stammdurchmesser, gemessen in 1,00
m Höhe, zu pflanzen. 

 
0.2.3. Ausgleichsfläche - Randeingrünung 
 Im Bereich der Ausgleichsflächen sind gemäß Planzeichen 13.2. mesophile Gebüsche / Hecken als

Randeingrünung anzulegen. 20 % der Gehölze sind als Heister zu pflanzen. Der Pflanzabstand beträgt
2,50 x 2,50 m.  

 
0.2.4. Beläge 

Private Stellplätze und Zufahrten sind vorrangig in wasserdurchlässiger Bauweise herzustellen (z. B. als
wassergebundene Decke oder Pflaster mit Rasenfuge), sie dürfen jedoch auch als Pflaster mit
geschlossenen Fugen hergestellt werden. 

 
0.2.5. Bepflanzung und Pflege 
 Die Bepflanzung muß in der Vegetationsperiode nach der Fertigstellung erfolgen. Ausfall muss auf Ko-

sten der Eigentümer nachgepflanzt werden. 
 


